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Was kostet die Kurzzeitpflege? 
 

Die Kosten richten sich nach den gesetzlichen Pflegraden 
(Festlegung durch den Medizinischen Dienst der 
Krankenkasse) 

Die Einzel- und Gesamtkosten können Sie aus der folgenden Tabelle entnehmen: 

P
G 

Pflege- 

kosten 

Altenpflege
-ausbildung 

Ausbildungsumlage
- 

Zuschlag ABU-Z 

Unterkunft Verpflegung Investitions
-kosten 

Summe/ 

täglich 

0 55,71 € 0,40 € 2,79 € 20,39 € 13,59 € 5,62 € 98,50 € 

1 55,71 € 0,40 € 2,79 € 20,39 € 13,59 € 5,62 € 98,50 € 

2 72,48 € 0,40 € 2,79 € 20,39 € 13,59 € 5,62 € 115,27 € 

3 88,66 € 0,40 € 2,79 € 20,39 € 13,59 € 5,62 € 131,45 € 

4 105,52 € 0,40 € 2,79 € 20,39 € 13,59 € 5,62 € 148,31 € 

5 113,08 € 0,40 € 2,79 € 20,39 € 13,59 € 5,62 € 155,87 € 

 

In Pflegegrad 0 und Pflegegrad 1 müssen alle entstehenden Kosten von Ihnen selbst übernommen 
werden. 

In Pflegegrad 2 bis 5 werden die Pflegekosten, die Altenpflegeumlage und der ABU-Z,  bei 
vorhandenem Anspruch, von der Pflegekasse übernommen. 

Die Kosten für Unterkunft, Verpflegung und Investitionskosten trägt der Pflegebedürftige selbst. 

Die Pflegekasse übernimmt die Pflegekosten der Kurzzeitpflege für 1.774,00 € maximal pro  

Kalenderjahr. 

 

Beispiel: 15 Tage Aufenthalt bei Pflegegrad 2 

 Tage Einzelpreis Gesamtpreis 

Gesamtkosten 15 115,27 € 1.729,05 € 

Übernahme durch Pflegekasse 15   75,67 € 1.135,05 € 

Eigenanteil 15   39,60 € 594,00 € 

 

Telefon und Fernsehen? 

Auf Wunsch stellen wir Ihnen gegen Entgelt ein Telefon und ein Fernsehgerät zur Verfügung. 
Für die Freischaltung eines Fernsehgerätes berechnen wir Ihnen 2,50 € pro Tag. 
 
Für den Anschluss eines Telefons berechnen wir Ihnen eine einmalige Anschlussgebühr in Höhe von 
10,00 €, sowie Telefongebühren in Höhe von 0,60 € pro Tag. 


